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Fluggäste eines verspäteten Fluges können von einem 
Nicht-EU-Luftfahrtunternehmen eine Ausgleichsleistung verlangen, wenn dieses 

Unternehmen den gesamten Flug im Namen eines EU-Luftfahrtunternehmens 
durchführt hat 

Die EU-Fluggastrechteverordnung verstößt nicht gegen den Grundsatz der vollständigen und 
ausschließlichen Hoheit eines Staates über seinen Luftraum 

Drei Fluggäste buchten über ein Reisebüro mit einer einzigen Buchung bei Lufthansa einen Flug 
von Brüssel (Belgien) nach San José (Vereinigte Staaten) mit Zwischenlandung in Newark 
(Vereinigte Staaten). 

Der gesamte Flug wurde von United Airlines, einem in den Vereinigten Staaten ansässigen 
Luftfahrtunternehmen, durchgeführt. Die drei Fluggäste erreichten ihr Endziel mit einer Verspätung 
von 223 Minuten. Das Unternehmen Happy Flights, das nun Inhaber ihrer Forderung ist, reichte 
bei der Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (Niederländischsprachiges 
Unternehmensgericht Brüssel, Belgien) eine Klage auf Zahlung einer Ausgleichsleistung gegen 
United Airlines ein und berief sich dabei auf die Anwendbarkeit der EU-Fluggastrechteverordnung1. 

In seinem heute verkündeten Urteil hat der Gerichtshof zunächst darauf hingewiesen, dass ein 
Flug mit einmaligem oder mehrmaligem Umsteigen, der Gegenstand einer einzigen Buchung war, 
für die Zwecke des nach dem Unionsrecht vorgesehenen Ausgleichsanspruchs der Fluggäste eine 
Gesamtheit darstellt. Die Anwendbarkeit der Fluggastrechteverordnung muss nämlich im Hinblick 
auf den ersten Abflugort und das Endziel des Fluges beurteilt werden. 

Der Gerichtshof hat außerdem klargestellt, dass das Nicht-EU-Luftfahrtunternehmen (United 
Airlines), das mit den Fluggästen keinen Beförderungsvertrag geschlossen hat, den Flug aber 
durchgeführt hat, die Ausgleichsleistung für Fluggäste schulden kann. Das Luftfahrtunternehmen, 
das im Rahmen seiner Tätigkeit der Beförderung von Fluggästen die Entscheidung trifft, einen 
bestimmten Flug durchzuführen – die Festlegung der Flugroute eingeschlossen – ist 
nämlich das ausführende Luftfahrtunternehmen. Dieses Luftfahrtunternehmen wird daher als im 
Namen des vertraglichen Luftfahrtunternehmens handelnd angesehen. Der Gerichtshof hat 
allerdings betont, dass dem ausführenden Luftfahrtunternehmen (United Airlines), das verpflichtet 
ist, einem Fluggast eine Ausgleichsleistung zu zahlen, das Recht vorbehalten bleibt, nach 
geltendem nationalen Recht bei anderen Personen, auch Dritten, Regress zu nehmen. 

Bezüglich der Gültigkeit der Fluggastrechteverordnung im Hinblick auf den 
völkergewohnheitsrechtlichen Grundsatz, nach dem jeder Staat die vollständige und 
ausschließliche Hoheit über seinen Luftraum besitzt, hat der Gerichtshof klargestellt, dass ein Flug 
mit Umsteigen aus dem Grund in den Anwendungsbereich der Verordnung fällt, dass die 
Fluggäste ihre Reise auf einem Flughafen in einem Mitgliedstaat angetreten haben. Der 
Gerichtshof hat außerdem darauf hingewiesen, dass dieses Anwendungskriterium die 

                                                 
1 Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 über eine gemeinsame Regelung für 
Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer 
Verspätung von Flügen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 295/91 (ABl. 2004, L 46, S. 1). 
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Voraussetzungen für die Anwendung des Grundsatzes der vollständigen und ausschließlichen 
Hoheit eines Staates über seinen Luftraum nicht beeinträchtigt. 

 

HINWEIS: Im Wege eines Vorabentscheidungsersuchens können die Gerichte der Mitgliedstaaten in einem 
bei ihnen anhängigen Rechtsstreit dem Gerichtshof Fragen nach der Auslegung des Unionsrechts oder nach 
der Gültigkeit einer Handlung der Union vorlegen. Der Gerichtshof entscheidet nicht über den nationalen 
Rechtsstreit. Es ist Sache des nationalen Gerichts, über die Rechtssache im Einklang mit der Entscheidung 
des Gerichtshofs zu entscheiden. Diese Entscheidung des Gerichtshofs bindet in gleicher Weise andere 
nationale Gerichte, die mit einem ähnlichen Problem befasst werden. 

 

Zur Verwendung durch die Medien bestimmtes nichtamtliches Dokument, das den Gerichtshof nicht bindet. 

Der Volltext des Urteils wird am Tag der Verkündung auf der Curia-Website veröffentlicht. 
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„Europe by Satellite“  (+32) 2 2964106 
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